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RS OGH 1977/2/4 1Ob3/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.02.1977

Norm

JN §1 CVIII

WRG §3

WRG §10

WRG §98

Rechtssatz

Daß die Errichtung von Wassernutzungsanlagen der wasserrechtlichen Bewilligung bedarf, ändert nichts an der sonst

gegebenen Eigenschaft eines Gewässers als Privatgewässer. Wird ein privatrechtlicher Anspruch auf Mitbenützung

geltend gemacht, sind zur Entscheidung über diesen Anspruch die Gerichte berufen.
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